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1 Planrechtliche Voraussetzungen  
 
Die Stadt Wasserburg a. Inn und die Gemeinden Edling, Eiselfing und Soyen besitzen einen von der 
Ortsplanungsstelle für Oberbayern ausgearbeiteten gemeinsamen Flächennutzungsplan mit detailliertem 
Landschaftsplan, der mit Bescheid vom 03.08.2000 vom Landratsamt Rosenheim genehmigt wurde. 
 
Dieser Plan wurde bisher 15 mal geändert. 
 
Nachdem in der Zwischenzeit in der Gemeinde Eiselfing / Perfall weitere Flächenänderungen / Flächen-
ausweisungen notwendig werden, muss der Flächennutzungsplan zum 16. Mal geändert werden. 
 
 
2 Regionaler und überregionaler Planungsbezug 
 
Die Gemeinde Eiselfing liegt im nördlichen Bereich des Landkreises Rosenheim.  
Sie gehört zum Regierungsbezirk Oberbayern und zur Planungsregion Südostoberbayern. 
 
 

 
 
  VO v. 05.05.2020 
 
 
 
Die Karte "Raumstruktur" des Regionalen Planungsverbands zeigt, dass Eiselfing / Perfall nah der Stadt 
Wasserburg (Mittelzentrum gemäß LEP) im allgemeinen ländlichen Raum liegt.  
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3 Anlass und Zielsetzung der Flächennutzungsplanänderung Bereich Perfall 
 
Um die Energiewende zu beschleunigen und auch vom internationalen Energiemarkt unabhängig zu wer-
den, soll eine derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche bei Perfall zu einem Sondergebiet „erneuerbare 
Energien“ umgewidmet werden.  
 
Neue Siedlungsflächen sind gemäß Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) möglichst in Anbindung 
an geeignete Siedlungseinheiten auszuweisen, um einer Zersiedelung der Landschaft entgegenzuwirken.  
 
Das festgesetzte Sondergebiet „erneuerbare Energien“ nutzt die vorhandenen Potentiale der Straßener-
schließung und ist somit im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden an diesem Ort legiti-
miert.  
 
Maßgebliches Ziel der 16. Flächennutzungsplanänderung im Bereich Perfall ist die Schaffung der rechtli-
chen Voraussetzungen für ein Sondergebiet „erneuerbare Energien“. 
 
Die Gemeinde kommt ihrer planungsrechtlichen Verpflichtung nach, durch Bauleitpläne eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Boden-
nutzung zu gewährleisten und dazu beizutragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern und die na-
türlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 
 
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege werden durch diese Bauleitplanung im Ände-
rungsbereich nicht berührt.  
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Zusammenfassung: 
Mit der Neuausweisung sollen die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer An-
lage für regionale Energieerzeugung geschaffen werden. Somit wird dem dringenden Handlungsbedarf 
im Energiesektor Rechnung getragen.  
 
 
 
4 Beschreibung der Flächennutzungsplanänderung,  

Bereich Perfall 
 
Der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung befindet sich in Perfall am östlichen Ortsrand.  
 
Der Umgriff der Flächennutzungsplanänderung hat eine Größe von ca. 2,2 ha. 

 
Davon entfallen  

• ca. 1.500 m²  auf die Sondergebietsfläche sowie 
• ca.    700 m²  auf Grün- und Pflanzflächen (Eingrünung) 

 
Die FNP-Änderung betrifft das Flurstück Fl.-Nr. 397, Gemarkung Aham. Im derzeit geltenden Flächennut-
zungsplan ist die Änderungsfläche als Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.  
 
Die Haupterschließung erfolgt über die St 2092 und davon abzweigende Gemeindestraßen.  
 
Die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes soll durch textliche und zeichnerische Festsetzungen in 
der weiterführenden Bauleitplanung insbesondere der Höhenentwicklung, sowie einer landschaftsverträg-
lichen Einbindung des Sondergebietes gewährleistet werden.  
 
Die Belange des Umweltschutzes, einschließlich Naturschutz und Landschaftspflege sind im Umweltbe-
richt vom Landschaftsarchitekturbüro Niederlöhner beschrieben und berücksichtigt.  
 
Ausgleichsflächen nach der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden im nachfolgenden B-Plan-
Verfahren nachgewiesen.  
 
Durch eine ortsplanerisch verträgliche weiterführende Bauleitplanung in Verbindung mit Randeingrünun-
gen ist die Änderung des Flächennutzungsplans aus städtebaulichen Gründen vertretbar.  
 
 
Die 16. Änderung des Flächennutzungsplans hat auf die Stadt Wasserburg und die umliegenden 
Gemeinden keine wesentlichen negativen Auswirkungen. Der verstärkte Ausbau und die Nutzung 
erneuerbarer Energien sind Ziele des Landesentwicklungsprogramms Ziff. 6 ff. und des Regionalplans.   
 
Die Energieversorgung der Region soll flächendeckend gesichert bleiben. Die weitere Entwicklung soll 
sich nachhaltig vollziehen. Dabei soll darauf hingewirkt werden, verstärkt erneuerbare Energiequellen zu 
nutzen. Bauliche Maßnahmen sind so schonend wie möglich in die Landschaft einzupassen und entspre-
chend durchzuführen. Verteilungsleitungen sollen gebündelt werden. Landschaftlich besonders empfindli-
che Gebiete der Region sollen grundsätzlich von beeinträchtigenden Verteilungsleitungen freigehalten 
werden. Beim Bau und Ausbau von Energieversorgungsanlagen soll neben den energiewirtschaftlichen 
Erfordernissen die Umweltverträglichkeit besonders berücksichtigt werden.  Der Energieerzeugung durch 
Biomasse, Erdwärme, Sonnenenergie, Umweltwärme, Wasserkraft und Windkraft in der Region kommt 
besondere Bedeutung zu.    
 
 
 
Ausgefertigt 
 
Gemeinde Eiselfing, __________ 
 

 
 
 

_______________________________ 
Erster Bürgermeister Georg Reinthaler 
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Anhang 
 

 
EISELFING – ORTSTEIL PERFALL LAGEPLAN 3D                            Quelle: bayernatlas      
 

 
EISELFING – ORTSTEIL PERFALL LAGEPLAN                                Quelle: bayernatlas      


